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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1991

Index

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §2 Abs1;

BewG 1955 §30 Abs1;

BewG 1955 §30 Abs2 Z3;

BewG 1955 §31 Abs1;

Rechtssatz

Ausf, daß im vorliegenden Fall ein Wohngebäude mit Ho;äche und zwei angrenzenden Gartengrundstücken, das

ehemals unbestrittenermaßen einem landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Betrieb gedient hat, nach erfolgter

Verpachtung der außerhalb der Hofstelle gelegenen landwirtschaftlichen Flächen nicht mehr einem

landwirtschaftlichen Hauptzweck dient.
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